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ich Mitglieder, sondern „wlıe muß Gemeinde meinden Widerhall finden, wäre wohl eiıne KÜr-
und Kirche als Teil ines etzwerkes gestaltet ‚Werkstatt-Fassung‘ nötıg.
werden, da{fs S1e eiıne nährende und förderliche Linz arkus ner
Umgebung, ein Nährboden der eiıne Brunnen-
stube Glaubensentwicklungen seın kann.  «x“
43) KARL-HEINZ, as seelsorgerische Amt
Das Christentum als etzwerk, die Pfarrge- IM OdexX Iuris Canonict. Die Pfarrei als Ort
meinde als lokaler Verdichtungsbereich dies ist kirchlicher er eier Lang, Frank-
das erste Bild. Daneben verwendet der utor furt/M. 1991 (Europäische Hochschul-
das Bild des Körpers MNlustrierung seiner auf schriften: Theologie/Bd. 418) 49,—/SFr 41,-.
organisationssoziologischen und systemtheore-
tischen Überlegungen basierenden Gemeinde- Der utor legt muıt dieser Studie die überarbei-
theorie. Man kann den Körper entsprechend tete Fassung seiner bei Prof. Dr. Jean Schlick

Kanonistischen Institut der Universite des SCIEN-seinem inneren System (Bewegungsapparat,
ervensystem, analysieren, der gut pauli- Ces humaiınes (Straßburg) approbierten Lizen-
nisch entsprechend seinen 3außeren Ersche!i- Hatsarbeit VOT. uter Priestermangel ste‘ den
nungsformen. Demnach analysiert uch Lindner Kanonisten immer wieder VOLFr die rage, W as
zunächst die ‚Grundkräfte‘ der Gemeinde: das seelsorgerlichen Befugnissen, Vollmachten der
VO'! Evangelium her ZUu entwickelnde Leitbild, Amtern Lailen übertragen werden kannn unter-
die Struktur, die Komm  atıon und die Mittel; sucht die Amterstruktur auf Pfarrebene, wobei
dann ‚Erscheinungsbild‘: Leitung, ıtar- Seın auptinteresse der Möglichkeit
beiter, Mitglieder, Arbeitsformen. Aus den Seelsorgeämter Sinne VO)  5 517 5 gilt.
Grundkräften und dem Erscheinungsbild eI- Der UftfOr geht VvVon den ekklesiologischen
wächst eine unverwechselbare emeindeper- Grundoptionen des Vatikanischen ONZAS,
sönlichkeit, die P gestalten gilt wobei für der 'olk Gottes-Ekklesiologie und der Teilhabe
ines klar ist: iner pluralen Gesellschaft mu{fÖ des HANZEN 'olkes es dreifachen
auch die Gemeinde sich plural sSenmn. Die Chrıistı dUus, deren msetzung das eC| der
Integration unterschiedlicher Glaubensstile und ICdie Notwendigkeit ıner Neuorientierung
Teilnahmeintensitäten sieht SIUr als PT: des Gesetzgebers beim Begriff des mtes, spezl-
matiısches Zugeständnis, sondern als CEVaNgE- ell des seelsorgerischen mıtes, mıiıt sich brachte
liumsgemäße Form en Lebens eine (Teil
These, die ertretern iner entscheidungsorien- Den zweıten eil (Die Pfarrseelsorgestrukturen
tierten Sicht VO]  } Gemeinde sicherlich uer nach dem und nach dem Partikular-
aufstoßen wird. reC) Ww1ldmet dem Bemühen, „den inneren
Immer wieder läfßt erbert Lindner durchblit- EZUZ zwischen dem euen konzilıiaren und kodikarıt-
ZEN, da{s e die grofßen und kleinen Probleme des schen Konzept UonNn arreı und den seelsorgerischen
Gemeindelebens nicht 1LLUL: VO) Schreibtisch her Diensten ıIn ıhr aufzuweisen” (39 Folge-
kennt, sondern als Beauftragter für kirchliche richtig wird Cie rechtliche Ordnung der Pfarr-
Organisationsentwicklung und stitutionen- seelsorge nicht mehr von der Amterstruktur her,
beratung der bayerischen evangelischen ‚andes- sondern VO!] 3tbild der Kirche als Volk ottes,
kirche auf iınen reichen Erfahrungsschatz ‚- die und AauUus Teilkirchen besteht, konziplert.
rückgreifen kann. Daifs Strukturfragen den größ- Das n Hanı der Materialien CIC-Revision
ten RKaum einnehmen, hängt wohl mit seiner gründlich erarbeitete Kernstück des Buches De-
Profession ZUSanuNeEN, doch immer wieder stellt wegt sich das neugeschaffene seelsorge-

auch den ückbezug Z.U1 Bibel her und gibt rische' Amt gemäß 517 52 Die interpretator1-
kurze pastoralgeschichtliche Einblicke. Wenn sche alyse dieser Norm läfßt den auf dem

s1e! wieviele Probleme des Gemeinde- intergrun: des Priestermangels verstehen-
lebens katholischen Bereich ähnlich gelagert den Ausnahmecharakter der neueröffneten
sind, fragt sich doch, WarTrum kaum mitein- Möglichkeiten klar hervortreten Bei der sorgfäl-
ander, sondern her nebeneinander gedacht tigen S  [ der ichtpriestern zugang-
wird UC| Lindner zıtiert LIULT: ınen katho- lichen Einzelbefugnisse ist die Klarstellung be1i-
lischen Pastoraltheologen.). gefügt: 517 82 geht nicht die Ab-
Insgesamt ıst dies sicher 1nes der anregendsten der Dienste des Priesters und des
Bücher, die den etzten Jahren dieser Nichtpriesters dadurch, da{fs aufgezeigt werde,
Thematik erschienen sSind. Man mufß sich aller- „Wer wWas kann‘  e“ „Eıin SOILC! Ansatz ver] dıe
dings auch entsprechend Zeıt dafür reservleren. konzilıare T ehre gemeinsamen Priestertum aller
Soll dieses Konzept ıner leitbildorientierten Christgläubigen und hätte damıt zusammenhängend
Gemeindearbeit auch der Praxis der Ge- folgenschwere Konsequenzen: Zum einen würde der
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ich Mitglieder, sondern "wie muß Gemeinde 
und Kirche als Teil eines Netzwerkes so gestaltet 
werden, daß sie eine nährende und förderliche 
Umgebung, ein Nährboden oder eine Brunnen­
stube für Glaubensentwicklungen sein kann." 
(43) 
Das Christentum als Netzwerk, die Pfarrge­
meinde als lokaler Verdichtungsbereich - dies ist 
das erste Bild. Daneben verwendet der Autor 
das Bild des Körpers zur Illustrierung seiner auf 
organisationssoziologischen und systemtheore­
tischen Überlegungen basierenden Gemeinde­
theorie. Man kann den Körper entsprechend 
seinem inneren System (Bewegungsapparat, 
Nervensystem, ... ) analysieren, oder - gut pauli­
nisch - entsprechend seinen äußeren Erschei­
nungsformen. Demnach analysiert auch Lindner 
zunächst die ,Grundkräfte' der Gemeinde: das 
vom Evangelium her zu entwickelnde Leitbild, 
die Struktur, die Kommunikation und die Mittel; 
dann ihr ,Erscheinungsbild': Leitung, Mitar­
beiter, Mitglieder, Arbeitsformen. Aus den 
Grundkräften und dem Erscheinungsbild er­
wächst eine unverwechselbare Gemeindeper­
sönlichkeit, die es zu gestalten gilt, wobei für ihn 
eines klar ist: In einer pluralen Gesellschaft muß 
auch die Gemeinde in sich plural sein. Die 
Integration unterschiedlicher Glaubensstile und 
Teilnahmeintensitäten sieht er nicht nur als prag­
matisches Zugeständnis, sondern als evange­
liumsgemäße Form kirchlichen Lebens - eine 
These, die Vertretern einer entscheidungsorien­
tierten Sicht von Gemeinde sicherlich sauer 
aufstoßen wird. 
Immer wieder läßt Herbert Lindner durchblit­
zen, daß er die großen und kleinen Probleme des 
Gemeindelebens nicht nur vom Schreibtisch her 
kennt, sondern als Beauftragter für kirchliche 
Organisationsentwicklung und Institutionen­
beratung der bayerischen evangelischen Landes­
kirche auf einen reichen Erfahrungsschatz zu­
rückgreifen kann. Daß Strukturfragen den größ­
ten Raum einnehmen, hängt wohl mit seiner 
Profession zusammen, doch immer wieder stellt 
er auch den Rückbezug zur Bibel her und gibt 
kurze pastoralgeschichtliche Einblicke. Wenn 
man sieht, wieviele Probleme des Gemeinde­
lebens im katholischen Bereich ähnlich gelagert 
sind, fragt man sich doch, warum kaum mitein­
ander, sondern eher nebeneinander gedacht 
wird (Auch Lindner zitiert nur einen katho­
lischen Pastoraltheologen.). 
Insgesamt ist dies sicher eines der anregendsten 
Bücher, die in den letzten Jahren zu dieser 
Thematik erschienen sind. Man muß sich aller­
dings auch entsprechend Zeit dafür reservieren. 
Soll dieses Konzept einer leitbildorientierten 
Gemeindearbeit auch in der Praxis der Ge-
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meinden Widerhall finden, wäre wohl eine kür­
zere ,Werkstatt-Fassung' nötig. 
Linz Markus Lehner 

• SELGE KARL-HEINZ, Das seelsorgerische Amt 
im neuen Codex Iuris Canonici. Die Pfarrei als Ort 
neuer kirchlicher Ämter? Peter Lang, Frank­
furt/Mo 1991. (165). (Europäische Hochschul­
schriften: Theologie/Bd. 418). DM 49,-/sFr 41,-. 

Der Autor legt mit dieser Studie die überarbei­
tete Fassung seiner bei Prof. Dr. Jean Schlick am 
Kanonistischen Institut der Universite des scien­
ces humaines (Straßburg) approbierten Lizen­
tiatsarbeit vor. Akuter Priestermangel stellt den 
Kanonisten immer wieder vor die Frage, was an 
seelsorgerlichen Befugnissen, Vollmachten oder 
Ämtern Laien übertragen werden kann. S. unter­
sucht die Ämterstruktur auf Pfarrebene, wobei 
sein Hauptinteresse der Möglichkeit neuer 
Seelsorgeämter im Sinne von c. 517 §2 gilt. 
Der Autor geht von den ekklesiologischen 
Grundoptionen des 2. Vatikanischen Konzils, 
der Volk Gottes-Ekklesiologie und der Teilhabe 
des ganzen Volkes Gottes am dreifachen munus 
Christi aus, deren Umsetzung in das Recht der 
Kirche die Notwendigkeit einer Neuorientierung 
des Gesetzgebers beim Begriff des Amtes, spezi­
ell des seelsorgerischen Amtes, mit sich brachte 
(Teil 1). 
Den zweiten Teil (Die Pfarrseelsorgestrukturen 
nach dem CIC/1983 und nach dem Partikular­
recht) widmet S. dem Bemühen, "den inneren 
Bezug zwischen dem neuen konziliaren und kodikari­
schen Konzept von Pfarrei und den seelsorgerischen 
Diensten in ihr aufzuweisen" (39 Anm. 1). Folge­
richtig wird die rechtliche Ordnung der Pfarr­
seelsorge nicht mehr von der Ämterstruktur her, 
sondern vom Leitbild der Kirche als Volk Gottes, 
die in und aus Teilkirchen besteht, konzipiert. 
Das an Hand der Materialien zur CIC-Revision 
gründlich erarbeitete Kernstück des Buches be­
wegt sich um das neugeschaffene seelsorge­
rische' Amt gemäß c. 517 §2. Die interpretatori­
sche Analyse dieser Norm läßt den auf dem 
Hintergrund des Priestermangels zu verstehen­
den Ausnahmecharakter der neueröffneten 
Möglichkeiten klar hervortreten. Bei der sorgfäl­
tigen Auflistung der Nichtpriestern zugäng­
lichen Einzelbefugnisse ist die Klarstellung bei­
gefügt: C. 517 §2 geht es nicht um die Ab­
grenzung der Dienste des Priesters und des 
Nichtpriesters dadurch, daß aufgezeigt werde, 
"wer was kann": "Ein solcher Ansatz verkennt die 
konziliare Lehre vom gemeinsamen Priestertum aller 
Christgläubigen und hätte damit zusammenhängend 
folgenschwere Konsequenzen: Zum einen würde der 
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1ens: des Priesters ın unverantwortlicher Weıse Pfarrei, formalrechtlich der Leıter der pfarr-
reduztert auf die Sakramentenspendung, auf lichen elsorge. Nichtpriestern bleibe das Ver-

wehrt. Daß dies der geltenden Rechtslage ent-dıe Leitung der Eucharistiefeier und auf dıe Spen-
dung des akraments der Bufße und der YTanı  - spricht, hat überzeugend aufgewiesen. Als
salbung.202  Schwerpunkt  Dienst des Priesters in unverantwortlicher Weise  Pfarrei, formalrechtlich der Leiter der pfarr-  reduziert auf die Sakramentenspendung, genauer auf  lichen Seelsorge. Nichtpriestern bleibe das ver-  wehrt. Daß dies der geltenden Rechtslage ent-  die Leitung der Eucharistiefeier und auf die Spen-  dung des Sakraments der Buße und der Kranken-  spricht, hat S. überzeugend aufgewiesen. Als  salbung. ... Zum anderen würden die Laien unter  problematisch muß jedoch die darüber noch hin-  dem Signum des Versorgungsgedankens unter Um-  ausgehende Festlegung angesehen werden: Das  ständen in die Rolle des Priester, verstanden als die  Amt des Leiters einer Pfarrei im Vollsinn könne  omnipotente Vaterfigur an der Spitze der Gemeinde,  auf Grund der Christusrepräsentation nur der  hineingedrängt, der sie nicht gerecht werden können.  geweihte Priester wahrnehmen (99). In der Frage  nach dem Verhältnis von Eucharistievorsteher-  Die Gefahr einer Klerikalisierung der Laien kommt  hier in den Blick. Durch eine solche Praxis würden  schaft und Gemeindevorsteherschaft bedarf es  spezifische Dienste der Laien, die sich aus der je eige-  noch weiterer differenzierender Klärungen.  nen, individuellen Sendung ergeben, in den Hinter-  Für die nichtpriesterlichen Seelsorger gemäß  grund gedrängt werden“ (64£). Der in der Pfarr-  c. 517 82 schlägt S. die Bezeichnung „Pfarr-  pastoral tätige Laie habe seinen eigenen ori-  konsultor”  vor (104-108); diesen Personen  ginären Standort und dürfe nicht nur einen  kämen implizite Leitungsfunktionen zu, die sie  Lückenbüßerberuf bekleiden (64f).  in weitgehender Eigenständigkeit wahrnehmen  Zu den zentralen Fragen zählt die nach der  könnten. In der konkreten Ausgestaltung seien  nichtpriesterlichen Bezugsperson gemäß c. 517  verschiedene Formen denkbar (101). Es handle  82 als Leiter der priesterlosen Pfarrei (67-103).  sich um ein neues seelsorgerisches Amt, „das  Hier muß sich S. unumgänglich mit dem Ver-  nichtpriesterliche Bezugspersonen in Eigenverant-  hältnis von Weihe- und Jurisdiktionsgewalt aus-  wortlichkeit wahrnehmen“ (108) und „ein multi-  einandersetzen. Dabei wird etwas zu unbefan-  funktionales seelsorgerisches Amt, das wegen um-  gen von der angeblichen „Einheit der heiligen  fassender Verwaltungstätigkeit der in vakanten  Gewalt“, ja der Untrennbarkeit von Weihe- und  Pfarreien tätigen Pfarrkonsultoren zum Teil der  Hirtengewalt gesprochen. Dies wird allerdings  Seelsorge dient“ (108).  dadurch wieder relativiert, daß S. nach der ein-  Als gelungenes Beispiel einer partikularen  schlägigen Analyse der CIC-Revision und ihres  Umsetzung sieht S. den (befristeten) Dienst des  Ergebnisses im CIC auf Grundlage des Vat II -  Mokambi im Erzbistum Kinshasa/Zaire heran,  zutreffenderweise — die Ungelöstheit der Frage  um sich daraufhin dem Konzept einer lebendigen  feststellen muß. Nicht exakt ist in diesem  Pfarrei gemäß den Beschlüssen der Gemein-  Zusammenhang die Darstellung des Inhalts von  samen Synode der Bistümer in der Bundes-  C. 129 81 dergestalt, daß dort gesagt sei: Nur  republik Deutschland und mit den einschlägigen  Kleriker könnten Inhaber von potestas regiminis  Bestimmungen der DBK zuzuwenden, wo be-  sein (S. 69 und 74). Auf eben diesen c. 129 grün-  kanntlich — jedenfalls für Notsituationen — eine  det S. das nach seiner Auffassung im CIC/1983  Beteiligung von Laien an seelsorgerlichen  verankerte Prinzip der Untrennbarkeit der Weihe-  Leitungsaufgaben vorgesehen ist. Der Dienst der  Pastoral- und Gemeindereferenten wird den  und Jurisdiktionsgewalt.  Für die Frage nach der Leiterfunktion des nicht-  Mitarbeitern des Pfarrers gemäß c. 519, deren  priesterlichen Seelsorgers im Sinne von c. 517 82  Dienst entweder voll oder zum Teil der Seelsorge  zieht S. vornehmlich rechtssprachliche und ge-  dient, zugeordnet; sie seien nicht eigenständige  setzessystematische Gesichtspunkte zur Be-  Pfarrkonsultoren im Sinne von c. 517 82.  stimmung der einzelnen Tatbestandsmerkmale  Mit Blick auf eine neue Amtskonzeption plädiert  heran: participatio (im Unterschied zu cooperari in  S. für das Abgehen vom Versorgungsdenken  c. 129 82), concredere, cura pastoralis (was umfas-  (128-134) und schlägt als bereits auf Grundlage  sender sei als cura animarum). Er weist der deut-  des geltenden Kirchenrechts mögliche Modelle  schen CIC-Übersetzung den Fehler nach, cura pa-  im Rahmen und in Ausschöpfung des c. 517 82  storalis in c. 517 82 mit „Seelsorgeaufgaben“ wie-  vor: Es könnten theologisch kompetente Laien-  dergegeben zu haben. Den Diakonen und Laien  theologen oder Ständige Diakone als Pfarr-  im Sinne von c. 517 82 werde „weitgehende  konsultoren auf Zeit eingesetzt werden oder ein  Eigenverantwortlichkeit und Eigenständigkeit zuge-  Seelsorgeteam aus mehreren Pfarrkonsultoren  standen“ (84); sie hätten ein eigenes neues Amt,  oder im Glaubensleben bewährte Männer und  das von dem eines bloßen Mitarbeiters des  Frauen aus der Pfarrei „mit einem eigenverant-  Pfarrers gemäß c. 519 verschieden sei (85).  wortlich wahrgenommenen seelsorgerischen Amt in  Was die Stellung des priesterlichen Moderators  der Pfarrei auf Zeit betraut werden” (133). Dabei be-  im Sinne von c. 517 82 anlangt, kommt S. zu dem  stünde die Möglichkeit, daß sich anhand des  Ergebnis, dem Moderator bleibe die Letztver-  Moderators gemäß c. 517 82 ein neues ganzheit-  antwortlichkeit, er sei eigentlicher Leiter der  lich-seelsorgerisches Amt entwickelt, da es dankZum anderen würden dıie ] aıen unter problematisch muß jedo: die darüber noch hin-
dem 5Stgnum des Versorgungsgedankens Uunftfer Um- ausgehende Festlegung angesehen werden: Das
ständen In die Rolle des Prıester, verstanden als die Amt des Leıiters ıner Pfarrei Ssınn könne
omntpotente Vaterfigur in der Spitze der emeinde, auf Grund der Christusrepräsentation der
hineingedrängt, der S1e nıcht gerecht werden können. geweihte Priester wahrnehmen (99) der rage

nach dem er'! VO'  - Eucharistievorsteher-Dıie Gefahr einer Klerikalisterung der [ aıen '"omm
hier In den Blick. UrCH unNe solche Praxıs zwürden schaft und Gemeindevorsteherschaft bedarf es

spezifische Dienste der Laten, dıe sıch AUS der Je e1ge- noch weıterer differenzierender Klärungen.
NETL, indıviduellen Sendung ergeben, In den Hınter- Für die nichtpriesterlichen Seelsorger gemäß
grund gedrängt werden“ (641f) Der der Pfarr- 517 82 schlägt die Bezeichnung 'arr-
pastora. atıge Laije habe seinen eigenen Or1- konsultor  ‚44 VOT 104—108); diesen Personen
ginären Standort und dürfe S ınen kämen implizite Leitungsfunktionen Z die s1ie
Lückenbüßerberuf bekleiden (64{) weitgehender Eigenständigkeit wahrnehmen
Zu den zentralen Fragen die nach der könnten. der konkreten Ausgestaltung sel]len
nichtpriesterlichen Bezugsperson gemäß 517 verschiedene Formen denkbar HS
82 als e1iter der priesterlosen Pfarrei 67-103). sich eın seelsorgerisches Amt, „das
Hiıer mufßfs ıch unumgänglich mıt dem Ver- nichtpriesterliche Bezugspersonen In E1igenverant-

Von Weihe- und Jurisdiktionsgewalt aQus- wortlichkeit wahrnehmen“ und „ein multi-
einandersetzen. Dabei WIT! {was unDefifan- funktionales seelsorgerisches Amlt, das s
SCH VO)  - der angeblichen „Einheit der eıiligen assender Verwaltungstätigkeit der In vakanten
ewalt  L ja der ntrennbarkei VOI1 Weihe- und arreien tätıgen Pfarrkonsultoren ZUmM eıl der
Hirtengewalt gesprochen. Dies WIT'« allerdings Seelsorge dient”
dadurch wieder relativiert, dafs nach der eln- Als elungenes eispiel ıner partikularen
schlägigen Analyse der CIC-Revision und ihres msetzung sıieht den (befristeten) Jens des
Ergebnisses CIC auf Grundlage des Vat 8l okambı Erzbistum Kinshasa/Zaire heran,
zutreffenderweise die Ungelöstheit der rage sich daraufhin dem Konzept ıner lebendigen
feststellen mufß. Niıicht exakt ist diesem Pfarrei gemäß den Beschlüssen der (Gemein-
Zusammenhang die Darstellung des VO)  3 e Synode der Bistumer der undes-

129 81 dergestalt, da{fs dort gesagt Se1: Nur republik Deutschland und muiıt den einschlägigen
eriker könnten er Von regiminIs estimmungen der DBK zuzuwenden, be-
seın 6} und 74) Auf ben diesen 129 grun- anntlıc jedenfalls otsı!  atıonen eine
det das nach SEINeEeTr Auffassung Beteiligung VO  5 Lajen seelsorgerlichen
verankerte Prinzip der Untrennbarkei: der Weihe- Leitungsaufgaben vorgesehen ıst. Der Dienst der

astoral- und Gemeindereferenten wird denund Jurisdiktionsgewalt.
Für die rage nach der Leiterfunktion des nicht- Mitarbeitern des Pfarrers gemäf 519, deren
priesterlichen Seelsorgers Sinne Von 517 S Dienst entweder voll der Z.UI1L eil der Seelsorge
Zz1e€e] vornehmlich rechtssprachliche und g- dient, zugeordnet; S1e selen nicht eigenständige
setzessystematische Gesichtspunkte ZUF Be- Pfarrkonsultoren Sinne VO'  - 517 582
stiıimmung der einzelnen Tatbestandsmerkmale Mıt Blick auf eiıne NeUue Amtskonzeption plädier:
heran: partıcıpatıo (ıim nNntersı cooperarı für das Abgehen VO Versorgungsdenken

129 82), concredere, UTYU pastoralis (was umfas- 8-13 und schlägt als erel auf Grundlage
sender sSel1 UTa anımarum). Er weist der deut- des geltenden mögliche odelle
schen CIC-Übersetzung den Fehler nach, Ura p- en und Ausschöpfung des 517 &2
SIOralıs 517 82 muit „Seelsorgeaufgaben” wIl1e- VOT: ES könnten eologisch kompetente Laijen-
dergegeben en. Den Diakonen und Laien eologen oder Ständige Diakone Pfarr-

Sinne VO]  - 517 82 werde „weitgehende konsultoren auf eit eingesetzt werden der eın
Eigenverantwortlichkeit und Eigenständigkeit AUSE- Seelsorgeteam us mehreren Pfarrkonsultoren
standen“ 84)‚ S1e en eın eigenes LeuUues Amt, der 1mM Glaubensleben bewährte Männer und
das VO]  } dem 1Nes bloßen Mitarbeiters des Frauen der Pfarrei „muıt einem eigenverant-
Pfarrers gemäß 519 verschieden se1 85) wortlich wahrgenommenen seelsorgerischen Amt In
Was die Stellung des priesterlichen Moderators der Pfarrei auf Zeit etraut werden elbe-

Sinne VO]  - 517 82 anlangt, kommt Zu dem stünde die Möglichkeit, sich anhand des
Ergebnis, dem Moderator bleibe die tver- Moderators gemäfß 517/ 82 eın Neues ganzheit-
antwortlichkeit, se1l eigentlicher Leiter der lich-seelsorgerisches Amt entwickelt, da
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Dienst des Priesters in unverantwortlicher Weise 
reduziert auf die Sakramentenspendung, genauer auf 
die Leitung der Eucharistiefeier und auf die Spen­
dung des Sakraments der Buße und der Kranken­
salbung. ... Zum anderen würden die Laien unter 
dem Signum des Versorgungsgedankens unter Um­
ständen in die Rolle des Priester, verstanden als die 
omnipotente Vaterfigur an der Spitze der Gemeinde, 
hineingedrängt, der sie nicht gerecht werden können. 
Die Gefahr einer Klerikalisierung der Laien kommt 
hier in den Blick. Durch eine solche Praxis würden 
spezifische Dienste der Laien, die sich aus der je eige­
nen, individuellen Sendung ergeben, in den Hinter­
grund gedrängt werden" (64f). Der in der Pfarr­
pastoral tätige Laie habe seinen eigenen ori­
ginären Standort und dürfe nicht nur einen 
Lückenbüßerberuf bekleiden (64f). 
Zu den zentralen Fragen zählt die nach der 
nichtpriesterlichen Bezugsperson gemäß c. 517 
§2 als Leiter der priesterlosen Pfarrei (67-103). 
Hier muß sich S. unumgänglich mit dem Ver­
hältnis von Weihe- und Jurisdiktionsgewalt aus­
einandersetzen. Dabei wird etwas zu unbefan­
gen von der angeblichen "Einheit der heiligen 
Gewalt", ja der Untrennbarkeit von Weihe- und 
Hirtengewalt gesprochen. Dies wird allerdings 
dadurch wieder relativiert, daß S. nach der ein­
schlägigen Analyse der CIC-Revision und ihres 
Ergebnisses im CIC auf Grundlage des Vat n -
zutreffenderweise - die Ungelöstheit der Frage 
feststellen muß. Nicht exakt ist in diesem 
Zusammenhang die Darstellung des Inhalts von 
C. 129 § 1 dergestalt, daß dort gesagt sei: Nur 
Kleriker könnten Inhaber von potestas regiminis 
sein (S. 69 und 74). Auf eben diesen c. 129 grun­
det S. das nach seiner Auffassung im CIC/1983 
verankerte Prinzip der Untrennbarkeit der Weihe­
und Jurisdiktionsgewalt. 
Für die Frage nach der Leiterfunktion des nicht­
priesterlichen Seelsorgers im Sinne von c. 517 § 2 
zieht S. vornehmlich rechtssprachliche und ge­
setzessystematische Gesichtspunkte zur Be­
stimmung der einzelnen Tatbestandsmerkmale 
heran: participatio (im Unterschied zu cooperari in 
c. 129 § 2), concredere, cura pastoralis (was umfas­
sender sei als cura animarum). Er weist der deut­
schenCIC-Übersetzung den Fehler nach, cura pa­
storalis in c. 517 §2 mit "Seelsorgeaufgaben" wie­
dergegeben zu haben. Den Diakonen und Laien 
im Sinne von c. 517 §2 werde "weitgehende 
Eigenverantwortlichkeit und Eigenständigkeit zuge­
standen" (84); sie hätten ein eigenes neues Amt, 
das von dem eines bloßen Mitarbeiters des 
Pfarrers gemäß c. 519 verschieden sei (85). 
Was die Stellung des priesterlichen Moderators 
im Sinne von c. 517 §2 anlangt, kommt S. zu dem 
Ergebnis, dem Moderator bleibe die Letztver­
antwortlichkeit, er sei eigentlicher Leiter der 
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Pfarrei, formalrechtlich der Leiter der pfarr­
lichen Seelsorge. Nichtpriestern bleibe das ver­
wehrt. Daß dies der geltenden Rechtslage ent­
spricht, hat S. überzeugend aufgewiesen. Als 
problematisch muß jedoch die darüber noch hin­
ausgehende Festlegung angesehen werden: Das 
Amt des Leiters einer Pfarrei im Vollsinn könne 
auf Grund der Christusrepräsentation nur der 
geweihte Priester wahrnehmen (99). In der Frage 
nach dem Verhältnis von Eucharistievorsteher­
schaft und Gemeindevorsteherschaft bedarf es 
noch weiterer differenzierender Klärungen. 
Für die nichtpriesterlichen Seelsorger gemäß 
c. 517 §2 schlägt S. die Bezeichnung "Pfarr­
konsultor" vor (104-108); diesen Personen 
kämen implizite Leitungsfunktionen zu, die sie 
in weitgehender Eigenständigkeit wahrnehmen 
könnten. In der konkreten Ausgestaltung seien 
verschiedene Formen denkbar (101). Es handle 
sich um ein neues seelsorgerisches Amt, "das 
nichtpriesterliche Bezugspersonen in Eigenverant­
wortlichkeit wahrnehmen" (108) und "ein multi­
funktionales seelsorgerisches Amt, das wegen um­
fassender Verwaltungstätigkeit der in vakanten 
Pfarreien tätigen Pfarrkonsultoren zum Teil der 
Seelsorge dient" (108). 
Als gelungenes Beispiel einer partikularen 
Umsetzung sieht S. den (befristeten) Dienst des 
Mokambi im Erzbistum Kinshasa/Zaire heran, 
um sich daraufhin dem Konzept einer lebendigen 
Pfarrei gemäß den Beschlüssen der Gemein­
samen Synode der Bistümer in der Bundes­
republik Deutschland und mit den einschlägigen 
Bestimmungen der DBK zuzuwenden, wo be­
kanntlich - jedenfalls für Notsituationen - eine 
Beteiligung von Laien an seelsorgerlichen 
Leitungsaufgaben vorgesehen ist. Der Dienst der 
Pastoral- und Gemeindereferenten wird den 
Mitarbeitern des Pfarrers gemäß c. 519, deren 
Dienst entweder voll oder zum Teil der Seelsorge 
dient, zugeordnet; sie seien nicht eigenständige 
Pfarrkonsultoren im Sinne von c. 517 § 2. 
Mit Blick auf eine neue Amtskonzeption plädiert 
S. für das Abgehen vom Versorgungsdenken 
(128-134) und schlägt als bereits auf Grundlage 
des geltenden Kirchenrechts mögliche Modelle 
im Rahmen und in Ausschöpfung des c. 517 §2 
vor: Es könnten theologisch kompetente Laien­
theologen oder Ständige Diakone als Pfarr­
konsultoren auf Zeit eingesetzt werden oder ein 
Seelsorgeteam aus mehreren Pfarrkonsultoren 
oder im Glaubensleben bewährte Männer und 
Frauen aus der Pfarrei "mit einem eigenverant­
wortlich wahrgenommenen seelsorgerischen Amt in 
der Pfarrei auf Zeit betraut werden" (133). Dabei be­
stünde die Möglichkeit, daß sich anhand des 
Moderators gemäß c. 517 §2 ein neues ganzheit­
lich-seelsorgerisches Amt entwickelt, da es dank 
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der der Nichtpriester VOINN 'erwal- Adus kann eEs sich monofunktionale der mul-
tungstätigkeiten entlastet werden könnte 134) tunktionale seelsorgliche mter handeln
Beachtlich 1SL die VO]  - Han der 150 und Mit echt rückt die verengende und etfe1Nsel-
151 entwickelte Differenzierung des Begriffes tigende Fragestellung Was können Lat:en und DAaS

können SI nıcht? zurecht Nicht &]  &> solche ‚WEel„seelsorgerisches Amt“”. anac. gäbe e Amter,
die voll der Seelsorge, und solche, die HUr ZU Personenstände gegeneinander abrenzende
Teıl der elsorge dienten Bei den ersteren @1 Fragestellung @1 angebracht sondern die rage,
wiederum unterscheiden zwischen mtern W ads der Gläubige auf Grund VO)]  - Taufe und
deren er nicht notwendigerweise die Firmung, auf Grund der Priesterweihe, auf
elsorge z Fülls ausüben, wWwWI1e Z.U) Beispiel das Grund 11Nes Charismas, auf Grund eologi-
Amlt des Pastoralassistenten; solche Amter könn- scher achkompetenz, auf Grund VO']  3 agen
ten VO)]  - Priestern WI1e auch VO!]  a} Nichtpriestern und Fähigkeiten für den Heilsauftrag der IC
ekieilde: werden und könnten überdies ntwe- könne Dieses Zurechtrücken eıtet
der mehrere Seelsorgefunktionen umfassen zugleich die Perspektive Soll der Heilsdienst
(multifunktional) der LLUT f  e1 Einzelaspekt der Kirche nicht VO!]  - inier Fixierung auf das

ZUINN Beispiel Kommunionspender MONO- hierarchische Amt und 11NeMm ersorgungs-
funktional) Daneben gäbe voll der Seelsorge denken, sondern VonNn der TIC| als Volk Ottes,
dienende mter, deren Inhaber Seelsorge In Leib Christi und Tempel des Heiligen Geistes —
auf Grund der Priesterweihe ausübten (C 150), inners:; gepragt SCHI, bedarf 1ner AÄAus-
WI1e ZUI eispiel das Amt des Pfarrers schöpfung er Volke Gottes vorhandenen
Nur ZUmM Teıl der Seelsorgze dienende mifiter sSind sol- Charismen, Jense1ts der auf den Personenstand
che, mut denen neben der seelsorgerlichen Tätig- fixierten Kategorien Erst auf diesem Horizont
keit auch andere Aufgaben verbunden sind Der kannn uch das Spezifikum priesterlicher mter
Amtsinhaber kann jeman SCHA, der Seelsorge e11 unverwechselbares Profil bekommen, wel-
Fülle wahrnimmt der auch S  r darüberhin- hes ‚ben nicht identisch 1St muıt der umme der
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der Mithilfe der Nichtpriester von Verwal­
rungstätigkeiten entlastet werden könnte (134). 
Beachtlich ist die von S. an Hand der ce. 150 und 
151 entwickelte Differenzierung des Begriffes 
"seelsorgerisches Amt". Danach gäbe es Ämter, 
die voll der Seelsorge, und solche, die nur zum 
Teil der Seelsorge dienten. Bei den ersteren sei 
wiederum zu unterscheiden zwischen Ämtern, 
deren Inhaber nicht notwendigerweise die 
Seelsorge in Fülle ausüben, wie zum Beispiel das 
Amt des Pastoralassistenten; solche Ämter könn­
ten von Priestern wie auch von Nichtpriestern 
bekleidet werden und könnten überdies entwe­
der mehrere Seelsorgefunktionen umfassen 
(multifunktional) oder nur einen Einzelaspekt, 
wie zum Beispiel Kommunionspender (mono­
funktionai). Daneben gäbe es voll der Seelsorge 
dienende Ämter, deren Inhaber Seelsorge in Fülle 
auf Grund der Priesterweihe ausübten (c. 150), 
wie zum Beispiel das Amt des Pfarrers. 
Nur zum Teil der Seelsorge dienende Ämter sind sol­
che, mit denen neben der seelsorgerlichen Tätig­
keit auch andere Aufgaben verbunden sind. Der 
Amtsinhaber kann jemand sein, der Seelsorge in 
Fülle wahrnimmt oder auch nicht; darüberhin-
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aus kann es sich um monofunktionale oder mul­
tifunktionale seelsorgliche Ämter handeln. 
Mit Recht rückt S. die verengende und vereinsei­
tigende Fragestellung: Was können Laien und was 
können sie nicht? zurecht. Nicht eine solche, zwei 
Personenstände gegeneinander abrenzende 
Fragestellung sei angebracht, sondern die Frage, 
was der Gläubige auf Grund von Taufe und 
Firmung, auf Grund der Priesterweihe, auf 
Grund eines Charismas, auf Grund theologi­
scher Fachkompetenz, auf Grund von Anlagen 
und Fähigkeiten für den Heilsauftrag der Kirche 
run könne (128f). Dieses Zurechtrücken weitet 
zugleich die Perspektive: Soll der Heilsdienst 
der Kirche nicht von einer Fixierung auf das 
hierarchische Amt und einem Versorgungs­
denken, sondern von der Kirche als Volk Gottes, 
Leib Christi und Tempel des Heiligen Geistes zu­
innerst geprägt sein, so bedarf es einer Aus­
schöpfung aller im Volke Gottes vorhandenen 
Charismen, jenseits der auf den Personenstand 
fixierten Kategorien. Erst auf diesem Horizont 
kann auch das Spezifikum priesterlicher Ämter 
ein unverwechselbares Profil bekommen, weI­
ches eben nicht identisch ist mit der Summe der 
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mıit dem betreffenden priesterlichen Amt Vel- ntwicklung Seelsorgesprengel StEe'l „der
bundenen Einzelbefugnisse (die weithin auch Rückgang der Anzahl Priestern In der Pfarrseel-
Nichtpriestern zustehen können). sorge“ gegenüber, der ‚auch durch den zahlen-
Die gut lesbar verfaßte und übersichtlich gestal- mäßig vermehrten Eıinsatz Uon La:en haupt- und
tete Arbeit ist Hen empfehlen, die entweder neben(ehren)amtliche Pfarrassistenten (‚Vıkare‘),

kirchenrechtlicher oder pastoraler 1C. Pastoralassıstenten, Jugendleiter kaum wettge-
mut Planung und Gestaltung seelsorgerischer macht werden“ 65)
Befugnisse und Strukturen befaßt Sind. Hörmandingers umfangreicher und penibel g-
Passau Helmuth Pree Beitrag über „Die rden, ongregationen

und Säkularinstitut: Bistum Lınz se1it 19358“
71—-148) behandelt zunächst die männlichen
Ordensgemeinschaften, dann die Frauenorden,

JOHANNES WURTHINGER MOÖONI- weiblichen Säkularinstitute und Apostolischen
KA /ZINNHOBL| (He.), [Jas Bıstum Gemeinschaften sowohl ihrer hıistorischen
Linz Uon 1945 bis 1995 Diözesanarchiv Linz, Linz Genese als auch ihrer statistischen Entwick-
1995 TOS! 290,—. lung. uch V  S  S der utOor auf entsprechende
Eröffnet WIr! dieser ammelband muıt dem inter- Vorarbeiten VO']  - Ardelt und Würthinger auf-
essanten, hier erstmals veröffentlichten er bauen onnte, ist cdiese Darstellung eiıne ußer-
des verstorbenen Bischofs osep Fließer über gewöhnliche Leistung mut imponierendem,
die geistige und materielle Not der Diözese un- paradigmatischem Charakter.
mittelbar nach jegsende (5—12 Wır erfahren Aus der Sicht des Rezensenten hat sich Bırmuli
u. VO]  a} der VO]  - den Amerikanern ohne irgend- des brisantesten und spannendsten TIThemas
welche Begleitmaßnahmen VOTSCHOMNUNENE! an  TOMUNEN.: „Schwerpunkte der Entwicklung
Freilassung VO!]  - über 100 000 KZ-Häftlingen. Da- des Seelsorgeamtes und der atholischen Aktıiıon
durch „wochenlang dauernden Plünde- 51989“ (  — Es ist eine Laudatio auf
b und Requirierungen seitens der Häftlinge In Seelsorgeamt und KA, wWwI1ıe WITr SO. Von den

und wodurch „die Not Lebens- Frühgeschichten von ( V-Verbindungen der
mitteln und Kleidern wesentlich erhöht“ wurde (9) diversen atholischen 'ereinen kennen. Der Weg
erichte wird uch Von 150 gemeldeten, diö- ZUI historisch-kritischen arbeitung dieses
zesanfremden Priestern, die für die eelsorge Themas wird wohl noch eın langer, sicher eın

schmerzhafter sSeın.mangels Deu:  enntnissen nicht einsetzbar
Waren; die „griechisch-katholischen Priester mit Vieböcks „Überlegungen künftigen Seel-
ıhren Familıen“ eın „Problem für sıch” (7). g der iÖözese Linz und dementspre-

Zinnhoblers Überblick über die Bıstumsent- chende Aufgaben des Pastoralamtes” 173-183)
wicklung VO)] Kriegsende bis 1981 ist eiıne infor- kommen aus der Werkstatt ines engaglierten
matıve andlung, die ınen überzeugenden Akteurs, berichten primär den Ist-Zustan: und

sind anderseıits turistisch orientiert. Hıer mu{fsKaster für eiıne spätere Gesamtdarstellung bietet.
gewlsser insicht kann der Beitrag uch als sich der staunende storiker mıit der „Kennt-

Zusammenfassung der Sammelschrift qualifi- nisnahme“” begnügen.
ziert werden. Komprimiert, objektiv und leiden- Miıt ınem exquısıten eS| der iÖzese
schaftslos wird die verzweigte Entfaltung des beschäftigen sich Slapnicka, Mayr und
IC|  en Lebens der 1Özese dargelegt. Der Bauer. etaıllber‘ und informativ childert
Artikel würdigt nicht LUr die posıtıven FEnt- Slapnicka 3-18 die Caritasorganisation und

den Wiederaufbau der Caritasarbeit derwicklungen, sondern ze1g; uch negative auf.
FEbhner Zinnhoblers Ausführungen bis ZUTX Diözese Linz den knapp Jahren nach Ende

Gegenwart fort und rundet 61e muit ıner detail- des Zweiten Weltkrieges. Man mer da{s @1 eın
lerten Zeittafel ab (27-36) amıt ist das Kenner der aterie ist und den führenden
undamen! für eine umfassende Gesamtdarstel- Persönlichkeiten der oberösterreichischen Carı-
Jung der Diözesangeschichte Von Linz für das tas angehört hat. Der Beitrag des derzeitigen
VEIKANSHENEC halbe Saeculum gelegt. Caritasdirektor Mayr und seines Stellvertreters

'ainzl hat seinen ersten Beitrag (37-56) mıiıt Bauer 721 gibt FEinblick die Carıitas-
„Die lÖözese Spiegel der Zahlen”, und arbeit der &0er und QUer Jahre. Die Autoren qUa-
seıinen zweıten (57—-70) muit „Die Pfarrstruktur liıfizieren diese als „eine lende‘  ‚g; der
des Bistums Linz Jahrhundert“ über- Geschichte der Carıtas seit 1945 und setzen sich
schrieben. Im ersten Artikel wird die Diözesan- intensiv muit den aktuellen Problemen und
geschichte törmlich Zahlen, und ZV  W  W  Var rela- Herausforderungen, die das Gesicht der Caritas,
tive und absolute, und darüber hinaus deren Struktur und Tätigkeitsfeld letzten
uch graphisch autbereitet. Der iımponierenden Jahrzehnt prägten, auseinander.
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mit dem betreffenden priesterlichen Amt ver­
bundenen Einzelbefugnisse (die weithin auch 
Nichtpriestern zustehen können). 
Die gut lesbar verfaßte und übersichtlich gestal­
tete Arbeit ist allen zu empfehlen, die entweder 
aus kirchenrechtlicher oder aus pastoraler Sicht 
mit Planung und Gestaltung seelsorgerischer 
Befugnisse und Strukturen befaßt sind. 
Passau Helmuth Pree 

• EBNERJOHANNES/WÜRTHINGERMONI­
KA/ZINNHOBLER RUOOLF (Hg.), Das Bistum 
Linz von 1945 bis 1995. Diözesanarchiv Linz, Linz 
1995. (312). Brosch. S 290,-. 
Eröffnet wird dieser Sammelband mit dem inter­
essanten, hier erstmals veröffentlichten Bericht 
des verstorbenen Bischofs Joseph C. Fließer über 
die geistige und materielle Not der Diözese un­
mittelbar nach Kriegsende (5-12). Wir erfahren 
u.a. von der von den Amerikanern ohne irgend­
welche Begleitmaßnahmen vorgenommenen 
Freilassung von über 100000 KZ-Häftlingen. Da­
durch kam es zu "wochenlang dauernden Plünde­
rungen und Requirierungen seitens der Häftlinge in 
Stadt und Land", wodurch "die Not an Lebens­
mitteln und Kleidern wesentlich erhöht" wurde (9). 
Berichtet wird auch von 150 gemeldeten, diö­
zesanfremden Priestern, die für die Seelsorge 
mangels Deutschkenntnissen nicht einsetzbar 
waren; die "griechisch-katholischen Priester mit 
ihren Familien" waren ein "Problem für sich" (7). 
R. Zinnhoblers Überblick über die Bistumsent­
wicklung vom Kriegsende bis 1981 ist eine infor­
mative Abhandlung, die einen überzeugenden 
Raster für eine spätere Gesamtdarstellung bietet. 
In gewisser Hinsicht kann der Beitrag auch als 
Zusammenfassung der Sammelschrift qualifi­
ziert werden. Komprimiert, objektiv und leiden­
schaftslos wird die verzweigte Entfaltung des 
kirchlichen Lebens der Diözese dargelegt. Der 
Artikel würdigt nicht nur die positiven Ent­
wicklungen, sondern zeigt auch negative auf. 
J. Ebner setzt Zinnhoblers Ausführungen bis zur 
Gegenwart fort und rundet sie mit einer detail­
lierten Zeittafel ab (27-36). Damit ist das 
Fundament für eine umfassende Gesamtdarstel­
lung der Diözesangeschichte von Linz für das 
vergangene halbe Saeculum gelegt. 
J. Hainzl hat seinen ersten Beitrag (37-56) mit 
"Die Diözese Linz im Spiegel der Zahlen", und 
seinen zweiten (57-70) mit "Die Pfarrstruktur 
des Bistums Linz im 20. Jahrhundert" über­
schrieben. Im ersten Artikel wird die Diözesan­
geschichte förmlich in Zahlen, und zwar in rela­
tive und absolute, gegossen und darüber hinaus 
auch graphisch aufbereitet. Der imponierenden 
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Entwicklung neuer Seelsorgesprengel steht "der 
Rückgang der Anzahl an Priestern in der Pfarrseel­
sorge" gegenüber, der "auch durch den zahlen­
mäßig vermehrten Einsatz von Laien - haupt- und 
neben(ehren)amtliche Pfarrassistenten (, Vikare'), 
Pastoralassistenten, Jugendleiter - kaum wettge­
macht werden" kann (65). 
J. Hörmandingers umfangreicher und penibel ge­
nauer Beitrag über "Die Orden, Kongregationen 
und Säkularinstitute im Bistum Linz seit 1938" 
(71-148) behandelt zunächst die männlichen 
Ordensgemeinschaften, dann die Frauenorden, 
weiblichen Säkularinstitute und Apostolischen 
Gemeinschaften sowohl in ihrer historischen 
Genese als auch in ihrer statistischen Entwick­
lung. Auch wenn der Autor auf entsprechende 
Vorarbeiten von R. Ardelt und M. Würthinger auf­
bauen konnte, ist diese Darstellung eine außer­
gewöhnliche Leistung mit imponierendem, 
paradigmatischem Charakter. 
Aus der Sicht des Rezensenten hat sich J. Birmili 
des brisantesten und spannendsten Themas 
angenommen: "Schwerpunkte der Entwicklung 
des Seelsorgeamtes und der Katholischen Aktion 
1945-1989" (149-172). Es ist eine Laudatio auf 
Seelsorgeamt und KA, wie wir solche von den 
Frühgeschichten von CV-Verbindungen oder 
diversen katholischen Vereinen kennen. Der Weg 
zur historisch-kritischen Aufarbeitung dieses 
Themas wird wohl noch ein langer, sicher ein 
schmerzhafter sein. 
W. Vieböcks "Überlegungen zur künftigen Seel­
sorge in der Diözese Linz und dementspre­
chende Aufgaben des Pastoralamtes" (173-183) 
kommen aus der Werkstatt eines engagierten 
Akteurs, berichten primär den Ist-Zustand und 
sind anderseits futuristisch orientiert. Hier muß 
sich der staunende Historiker mit der "Kennt­
nisnahme" begnügen. 
Mit einem exquisiten Ruhmesblatt der Diözese 
beschäftigen sich H. Slapnicka, J. Mayr und 
J. Bauer. Detailliert und informativ schildert 
Slapnicka (183-186) die Caritasorganisation und 
den Wiederaufbau der Caritasarbeit in der 
Diözese Linz in den knapp 40 Jahren nach Ende 
des Zweiten Weltkrieges. Man merkt, daß er ein 
Kenner der Materie ist und den führenden 
Persönlichkeiten der oberösterreichischen Cari­
tas angehört hat. Der Beitrag des derzeitigen 
Caritasdirektor J. Mayr und seines Stellvertreters 
J. Bauer (197-212) gibt Einblick in die Caritas­
arbeit der 80er und 90er Jahre. Die Autoren qua­
lifizieren diese als "eine Art Wende" in der 
Geschichte der Caritas seit 1945 und setzen sich 
intensiv mit den aktuellen Problemen und 
Herausforderungen, die das Gesicht der Caritas, 
deren Struktur und Tätigkeitsfeld im letzten 
Jahrzehnt prägten, auseinander. 


